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Angesichts des Rückgangs der Nachfrage nach Ar-
beitskräften im Zuge der Corona-Pandemie haben 
viele Länder Kurzarbeiter-Regelungen eingeführt 
oder ausgeweitet, um einerseits den Einkommens-
verlust der Arbeitnehmer zu begrenzen und ande-
rerseits den Betrieben den Erhalt der Liquidität zu 
ermöglichen, sodass sie nicht gleich auf Entlassun-
gen zurückgreifen müssen. Ein simpler Vergleich 
der Leistungshöhe erscheint kaum sinnvoll – zu un-
terschiedlich sind die Bedingungen für das Kurzar-
beitergeld und die nationalen Sozialsysteme, in die 
Kurzarbeiterleistungen eingebettet sind. 

Das Kurzarbeitergeld in Deutschland hat eine jahr-
zehntelange Tradition und wird als Pflichtleistung der 
Arbeitslosenversicherung auch außerhalb von Krisen 
nationaler Tragweite gezahlt. Dagegen haben andere 
Länder erst mit dem drohenden massiven Anstieg der 
Arbeitslosigkeit Lohnersatzleistungen für einen tem-
porären Arbeitsausfall aufgelegt (OECD, 2020). Dort, wo 
es derartige Leistungen nicht gibt, steigt die Arbeitslo-
sigkeit stark an – zum Beispiel in den USA. Der Vorteil 
beim Kurzarbeitergeld liegt erstens darin, dass Betriebe 
bei der Variation des Arbeitsvolumens mehr Flexibilität 
erhalten. Zweitens entstehen nach dem Ende der Kri-
se keine Friktionen im Zuge der Wiedereinstellung und 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter. 

Ein einfacher Vergleich von Leistungen für Kurzarbei-
ter ist häufig auf die Ersatzrate fokussiert. Aus der in 
Deutschland geltenden Rate von 60 Prozent für Kinder-
lose wird mitunter geschlossen, dass die Leistungen 
hierzulande geringer seien als anderswo und daher er-
höht werden müssten. Tatsächlich gelten in vielen ande-
ren Ländern höhere Quoten. Diese verkürzte Sichtweise 
lässt jedoch zahlreiche andere wichtige Bedingungen 
außer Acht. Denn zwischen den Ländern unterscheidet 
sich nicht nur die Leistungshöhe, sondern auch eine 
ganze Reihe weiterer Merkmale. So beruhen die Rege-
lungen in Dänemark nicht auf einer gesetzlichen, son-
dern einer tarifvertraglichen Basis. Damit entziehen sie 
sich einem Vergleich, weil allein für Deutschland ent-
sprechende Regeln aus zehntausenden Tarifverträgen 
entgegenzustellen wären. In Schweden gibt es zwar eine 
gesetzliche Regelung, es wird aber maximal ein Arbeits-
ausfall von 60 Prozent der üblicherweise gearbeiteten 
Stunden gefördert. Somit ist auch hier kein Vergleich für 
den Fall des vollständigen Arbeitsausfalls möglich. 

Grundsätzlich kann zwischen Ländern unterschieden 
werden, die die Lohnersatzleistung entweder auf das 
Nettoentgelt oder den Bruttolohn beziehen. In Deutsch-
land und Österreich ist der Nettolohn die Basis, in den 
anderen verglichenen Ländern hingegen der Brutto-
lohn. Da der Bruttolohn höher ist als das Netto, führt der 
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Bruttolohnbezug in der Regel zu höheren Leistungen. In 
den meisten dieser Länder muss das Kurzarbeitergeld 
aber wie der normale Lohn versteuert, teilweise auch 
bei den Sozialversicherungen verbeitragt werden – Aus-
nahmen sind Spanien und Estland. Die resultierende 
Nettoleistung ist somit geringer und nicht mit dem Kurz-
arbeitergeld auf Nettobasis vergleichbar. 

Zudem gelten in fast allen Ländern Höchstgrenzen. In 
Deutschland gibt es eine solche indirekt durch die Bei-
tragsbemessungsgrenze, die gleichzeitig die maximale 
Leistungshöhe auf rund 2.200 Euro für Alleinstehende 
beschränkt. Ähnliche Grenzen gibt es auch in anderen 
Ländern, so begrenzt Spanien die monatliche Leistung 
sogar auf maximal 1.098 Euro. Unterschiedlich verfah-
ren die Länder auch mit der Frage, ob und in welchem 
Umfang während der Dauer der Kurzarbeit Nebenbe-
schäftigungen erlaubt sind. In Deutschland wurde dies 
in der Corona-Krise erweitert, in den Niederlanden be-
steht diese Möglichkeit dagegen nicht.

Es macht zudem einen großen Unterschied für die Ein-
kommenssicherung der Arbeitnehmer, wie lange sie mit 

der Unterstützung rechnen können. In Deutschland ist 
die Bezugsdauer mit derzeit höchstens zwölf Monaten 
vergleichsweise lang. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen sind sogar 21 Monate möglich. Lediglich Frank-
reich, die Slowakei und Finnland gewähren unter den 
Vergleichsländern ähnlich lang Leistungen. In Spanien 
werden Kurzarbeiter sogar 24 Monate unterstützt. In 
anderen Ländern ist die Bezugsdauer dagegen kürzer. 
So gibt es in den Niederlanden zwar eine hohe monat-
liche Leistung, aber die Bezugsdauer ist mit drei Mona-
ten eher kurz – wobei das Kurzarbeitergeld hier ohnehin 
eher den Charakter einer Unterstützungsleistung für Un-
ternehmen hat, die unter der Bedingung gezahlt wird, 
dass Arbeitnehmer nicht entlassen werden. Auch Groß-
britannien zahlt nur für drei Monate. Im Ergebnis ist in 
solchen Ländern die maximal abrufbare Unterstützung 
als Produkt aus monatlicher Leistung und Bezugsdauer 
trotz höherer Ersatzraten niedriger als in Deutschland 
(s. Tabelle). Die von der Bundesregierung beschlossene 
Aufstockung der Lohnersatzrate auf 80 Prozent für eini-
ge Kurzarbeiter wird die Gesamtleistung weiter erhöhen.

Der verengte Blick auf spezielle Leistungen für Kurzar-

Kurzarbeitergeld-Leistungen in Europa

1) Angaben in US-Dollar zu Kaufkra	paritäten.
Quellen: OECD; ETUI; Institut der deutschen Wirtscha	

Spanien  1.830  43.920  Nein

Frankreich  3.004  36.053  Steuern

Finnland  2.106  28.009  Beides

Deutschland  2.028  24.332  Nein

Italien  1.614  19.363  Steuern

Österreich  2.721  16.326  Nein

Niederlande  5.436  16.307  Beides

Slowakei  1.257  15.088  Beides

Vereinigtes Königreich  3.571  10.714  Beides

Estland  1.817  3.633  Nein

Alleinstehender Durchschnittsverdiener bei Kurzarbeit null, Stand: Ende März 2020 
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beiter lässt außer Acht, dass diese auch in den Kontext 
des gesamten Sozialsystems gestellt werden müssen. 
So gibt es über das Kurzarbeitergeld hinaus in Deutsch-
land weitere Leistungen für Arbeitnehmer, die im Zuge 
des Verdienstausfalls bestimmte Einkommensgrenzen 
unterschreiten - zum Beispiel Wohngeld oder ergänzen-
de Grundsicherung.  

Außerdem spielen für viele Arbeitnehmer hierzulande 
tarifvertragliche und betriebliche Zusatzleistungen eine 
wichtige Rolle. Statt nach dem Gießkannenprinzip wird 
dezentral entschieden, wo ein höheres Kurzarbeitergeld 
gezahlt werden kann, ohne dadurch Arbeitsplätze zu 
gefährden. So kann passgenauer auf Bedürfnisse und 
Notlagen einzelner Beschäftigtengruppen sowie spezifi-
scher Branchen und Unternehmen reagiert werden.

Wie solche individuellen Lösungen aussehen können, 
lässt sich in vielen Branchen beobachten. In der Me-
tall- und Elektro-Industrie wurden durch den letzten 
Tarifabschluss im März 2020 sowohl Instrumente zur Ab-
federung sozialer Härten geschaffen als auch Eltern ent-
lastet. So zahlen die Unternehmen 350 € pro Mitarbeiter 
in einen Fonds, der unter anderem dafür genutzt wer-
den kann, das Kurzarbeitergeld von Beschäftigten mit 
niedrigen Einkommen und einer hohen Betroffenheit 
von Kurzarbeit aufzustocken. Zudem erhalten Eltern 
fünf zusätzlich bezahlte freie Tage zur Kinderbetreuung, 
wenn sie sonst alle Möglichkeiten – wie beispielsweise 
den Abbau von Resturlaub oder von Guthaben auf Ar-
beitszeitkonten – ausgeschöpft haben (IG Metall, 2020; 
METALL NRW, 2020).

Auch im öffentlichen Dienst haben sich ver.di und die 
dbb Tarifunion mit den kommunalen Arbeitgebern auf 
einen „Covid-19-Tarifvertrag“ geeinigt. Darin vereinbar-
ten sie, das Kurzarbeitergeld in den unteren und mittle-
ren Entgeltgruppen bis auf 95 Prozent und in den oberen 
auf 90 Prozent der Nettoentgeltdifferenz aufzustocken 
(ver.di, 2020). Die Sozialpartner in der Systemgastrono-
mie einigten sich ebenfalls auf Zusatzvereinbarungen 
aufgrund der Corona-Krise (BDS, 2020).

Doch nicht nur auf Branchenebene finden sich Zusatz-
regelungen. Betriebsrat und Vorstand der Fraport AG 

einigten sich beispielsweise auf eine Aufstockung des 
Kurzarbeitergelds. Regelungen zur Aufstockung gelten 
nicht erst seit der Krise in zahlreichen weiteren Unter-
nehmen wie VW oder der Deutschen Telekom AG.
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